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Text 

§ 799. (1) Als Versicherungswert der Güter gilt, wenn die Parteien nicht eine andere Grundlage für 
die Schätzung vereinbaren, derjenige Wert, welchen die Güter am Orte und zur Zeit der Abladung haben, 
unter Hinzurechnung aller Kosten bis an Bord einschließlich der Versicherungskosten. 

(2) Die Fracht sowie die Kosten während der Reise und am Bestimmungsorte werden nur 
hinzugerechnet, sofern es vereinbart ist. 

(3) Diese Vorschriften kommen auch zur Anwendung, wenn der Versicherungswert der Güter taxiert 
ist. 


